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Allgemeine Ausführungsverordnung des
Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur
zur Landesbauordnung (LBOAVO)
vom 5. Februar 2010 (GBl. S. 24), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 11. November 2014 (GBl. S. 501)
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Auf Grund von § 73 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 8 Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) vom 8. August 1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 Nr. 51 des Gesetzes vom 10. November 2009 (GBl. S. 615, 625), wird verord-
net:

§ 1 Kinderspielplätze
(Zu § 9 Abs. 2 LBO)

(1) Kinderspielplätze müssen in geeigneter Lage und von anderen Anlagen, von de-
nen Gefahren oder erhebliche Störungen ausgehen können, ausreichend entfernt
oder gegen sie abgeschirmt sein. Sie müssen für Kinder gefahrlos zu erreichen sein.

(2) Die nutzbare Fläche der nach § 9 Abs. 2 LBO erforderlichen Kinderspielplätze
muss mindestens 3 m² je Wohnung, bei Wohnungen mit mehr als drei Aufenthalts-
räumen zusätzlich mindestens 2 m² je weiteren Aufenthaltsraum, insgesamt jedoch
mindestens 30 m² betragen. Diese Spielplätze müssen für Kinder bis zu sechs Jah-
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A · LBOAVO §§ 2, 3 Verordnungstext

ren geeignet und entsprechend dem Spielbedürfnis dieser Altersgruppe angelegt
und ausgestattet sein.

§ 2 Flächen für die Feuerwehr, Löschwasserversorgung
(Zu § 15 Abs. 1 und 3 bis 6 LBO)

(1) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt,
dürfen nur errichtet werden, wenn Zufahrt oder Zugang und geeignete Aufstellflä-
chen für die erforderlichen Rettungsgeräte vorgesehen werden. Ist für die Personen-
rettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforderli-
chen Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen. Bei Sonderbauten ist der zweite
Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zulässig, wenn keine Beden-
ken wegen der Personenrettung bestehen.

(2) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein Zu- oder
Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu
schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der
Feuerwehr führt. Die Zu- oder Durchgänge müssen geradlinig und mindestens
1,25 m, bei Türöffnungen und anderen geringfügigen Einengungen mindestens 1 m
breit sein. Die lichte Höhe muss mindestens 2,2 m, bei Türöffnungen und anderen
geringfügigen Einengungen mindestens 2 m betragen.

(3) Zu Gebäuden nach Absatz 1, bei denen die Oberkante der zum Anleitern be-
stimmten Stellen mehr als 8 m über Gelände liegt, ist anstelle eines Zu- oder Durch-
gangs eine Zu- oder Durchfahrt zu schaffen. Hiervon kann eine Ausnahme zugelas-
sen werden, wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. Bei
Gebäuden, die ganz oder mit Teilen auf bisher unbebauten Grundstücken mehr als
50 m, auf bereits bebauten Grundstücken mehr als 80 m von einer öffentlichen Ver-
kehrsfläche entfernt sind, sind Zu- oder Durchfahrten zu den vor und hinter den
Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn
sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. Die Zu- oder Durchfahr-
ten müssen mindestens 3 m breit sein und eine lichte Höhe von mindestens 3,5 m
haben. Werden die Zu- oder Durchfahrten auf eine Länge von mehr als 12 m beid-
seitig durch Bauteile begrenzt, so muss die lichte Breite mindestens 3,5 m betragen.

(4) Zu- und Durchgänge, Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflä-
chen müssen für die einzusetzenden Rettungsgeräte der Feuerwehr ausreichend
befestigt und tragfähig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und ständig frei zu
halten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrsfläche
aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf den Flächen nach Satz 1 nicht abgestellt
werden.

(5) Zur Brandbekämpfung muss eine ausreichende Wassermenge zur Verfügung
stehen. § 3 Feuerwehrgesetz (FwG) in der Fassung vom 10. Februar 1987, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 10. November 2009, bleibt unberührt.

§ 3 Umwehrungen
(Zu § 16 Abs. 3 LBO)

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Brüstungen zu
versehen:
1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an

mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Um-
wehrung dem Zweck der Flächen widerspricht,
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Verordnungstext § 4 LBOAVO · A

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, die im Allgemei-
nen zum Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flä-
chen herausragen,

3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen
bestimmt sind,

4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach Num-
mer 3, wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,

5. nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach
Nummer 3, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Decken oder Dächern he-
rausragen,

6. die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und Treppenöffnungen
(Treppenaugen), soweit sie an mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen,

7. Lichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflächen liegen, wenn sie
nicht verkehrssicher abgedeckt sind.

(2) In Verkehrsflächen liegende Lichtschächte und Betriebsschächte sind in Höhe
der Verkehrsfläche verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflächen liegende
Abdeckungen müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die un-
mittelbar an Treppen liegen und deren Brüstungen unter der notwendigen Umweh-
rungshöhe liegen, sind zu sichern.

(3) Nach Absatz 1 notwendige Umwehrungen und Fensterbrüstungen müssen min-
destens 0,9 m hoch sein. Die Höhe darf auf 0,8 m verringert werden, wenn die Tiefe
des oberen Abschlusses der Umwehrung mindestens 0,2 m beträgt. Bei Fenster-
brüstungen wird die Höhe von Oberkante Fußboden bis Unterkante lichte Fensteröff-
nung gemessen.

(4) Der Abstand zwischen den Umwehrungen nach Absatz 1 und den zu sichernden
Flächen darf waagerecht gemessen nicht mehr als 6 cm betragen.

(5) Öffnungen in Umwehrungen nach Absatz 1 dürfen bei Flächen, auf denen in der
Regel mit der Anwesenheit von Kindern bis zu sechs Jahren gerechnet werden
muss,
1. bei horizontaler Anordnung der Brüstungselemente bis zu einer Höhe der Um-

wehrung von 0,6 m nicht höher als 2 cm, darüber nicht höher als 12 cm sein,
2. bei vertikaler Anordnung der Brüstungselemente nicht breiter als 12 cm sein,
3. bei unregelmäßigen Öffnungen das Überklettern nicht erleichtern und in keiner

Richtung größer als 12 cm sein.
Der Abstand dieser Umwehrungen von der zu sichernden Fläche darf senkrecht
gemessen nicht mehr als 12 cm betragen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Wohn-
gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 und bei Wohnungen.

§ 4 Tragende Wände und Stützen
(Zu § 27 Abs. 1 LBO)

(1) Tragende und aussteifende Wände und Stützen müssen
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend
sein. Soweit die Feuerwehr nicht innerhalb der vorgesehenen Hilfsfrist über die erfor-
derlichen Rettungsgeräte verfügt und kein zweiter baulicher Rettungsweg vorhanden
ist, müssen bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 mit mehr als 10 m Höhe im Sinne
des § 2 Abs. 4 Satz 2 LBO die tragenden und aussteifenden Wände und Stützen
feuerbeständig sein. Die Sätze 1 und 2 gelten
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A · LBOAVO §§ 5, 6 Verordnungstext

1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch Aufenthaltsräume möglich
sind; § 6 Abs. 3 bleibt unberührt,

2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige Flure die-
nen.

(2) In Kellergeschossen müssen tragende und aussteifende Wände und Stützen
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
sein.

§ 5 Außenwände
(Zu § 27 Abs. 2 LBO)

(1) Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände müs-
sen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie sind unterhalb der Hochhausgrenze
aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn sie als raumabschließende Bauteile feuer-
hemmend sind. Satz 1 gilt nicht für brennbare Fensterprofile und Fugendichtungen so-
wie brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der Außen-
wandkonstruktion.

(2) Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen müssen ein-
schließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein.
Dämmstoffe zwischen aneinandergebauten Außenwänden müssen den Baustoffan-
forderungen der jeweiligen Wand entsprechen, mindestens aber schwerentflammbar
sein und mit nichtbrennbaren Baustoffen verwahrt sein. Unterkonstruktionen aus
normalentflammbaren Baustoffen sind zulässig, wenn eine Brandausbreitung auf
und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist. Oberflächen von Außenwän-
den sowie Außenwandbekleidungen dürfen im Brandfall nicht brennend abtropfen.
Balkonbekleidungen, die über die erforderliche Umwehrungshöhe hinaus hochge-
führt werden, müssen schwerentflammbar sein.

(3) Bei Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- oder Lufträu-
men wie Doppelfassaden und hinterlüfteten Außenwandbekleidungen sind gegen
die Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3.

§ 6 Trennwände
(Zu § 27 Abs. 3 LBO)

(1) Trennwände sind erforderlich
1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders ge-

nutzten Räumen, ausgenommen notwendigen Fluren,
2. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr,
3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Kellergeschoss.

(2) Trennwände nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 müssen als raumabschließende Bauteile
die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile des Ge-
schosses haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. Trennwände nach Ab-
satz 1 Nr. 2 müssen als raumabschließende Bauteile feuerbeständig sein.

(3) Die Trennwände nach Absatz 1 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter
die Dachhaut zu führen. Werden in Dachräumen Trennwände nur bis zur Rohdecke
geführt, ist diese Decke als raumabschließendes Bauteil einschließlich der sie tra-
genden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.
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Verordnungstext § 7 LBOAVO · A

(4) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn sie auf die für
die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind. Sie müssen feuerhem-
mende und selbstschließende Abschlüsse haben.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.

§ 7 Brandwände
(Zu § 27 Abs. 4 LBO)

(1) Brandwände sind erforderlich
1. als Gebäudeabschlusswand, wenn diese Abschlusswände an oder mit einem

Abstand von weniger als 2,50 m gegenüber der Nachbargrenze oder mit einem
Abstand von weniger als 5 m zu bestehenden oder baurechtlich zulässigen Ge-
bäuden auf demselben Grundstück errichtet werden, es sei denn, dass ein Ab-
stand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vor-
schriften zulässigen künftigen Gebäuden gesichert ist,

2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in Abständen
von nicht mehr als 40 m,

3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebäude in
Brandabschnitt von nicht mehr als 10 000 m³ Brutto-Rauminhalt, wobei größere
Brandabschnitte mit Brandwandabständen bis 60 m möglich sind, wenn die Nut-
zung des Gebäudes dies erfordert und keine Bedenken wegen des Brandschut-
zes bestehen,

4. als Gebäudeabschlusswand zwischen Wohngebäuden und angebauten land-
wirtschaftlich genutzten Gebäuden sowie als innere Brandwand zwischen dem
Wohnteil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebäudes.

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht für
1. Vorbauten nach § 5 Abs. 6 Nr. 2 LBO, soweit ihre seitlichen Wände von dem

Nachbargebäude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer
eigenen Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1,25 m beträgt,

2. Wände bis 5 m Breite nach § 5 Abs. 7 Satz 2 LBO,
3. Gebäude oder Gebäudeteile, die nach § 6 Abs. 1 LBO in den Abstandsflächen

sowie ohne eigene Abstandsflächen zulässig sind und zu Nachbargrenzen
Wände ohne Öffnungen haben,

4. Wände, die gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 LBO die Abstände nicht einhalten, soweit
die verwendeten Dämmstoffe nichtbrennbar sind, und

5. Wände, die mit einem Winkel von mehr als 75° zu Nachbargrenzen oder zu
bestehenden oder baurechtlich zulässigen Gebäuden stehen, soweit Öffnungen
in diesen Wänden zu Nachbargrenzen einen Abstand von 1,25 m bzw. zu Öff-
nungen von bestehenden oder baurechtlich zulässigen Gebäuden einen Ab-
stand von 2,5 m einhalten.

(3) Brandwände müssen auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung feu-
erbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Anstelle von Brand-
wänden nach Satz 1 sind zulässig
1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, die auch unter zusätzlicher mechani-

scher Beanspruchung hochfeuerhemmend sind,
2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wände,
3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 Gebäudeabschlusswände ohne Öff-

nungen, die von innen nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden
und aussteifenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch feuerhemmender
Bauteile, und von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbestän-
diger Bauteile haben,
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A · LBOAVO § 8 Verordnungstext

4. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 feuerbeständige Wände, wenn der umbaute
Raum des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils nicht grö-
ßer als 2000 m³ ist.

(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen
übereinander angeordnet sein. Abweichend davon dürfen anstelle innerer Brand-
wände Wände geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn
1. die Wände im Übrigen Absatz 2 Satz 1 entsprechen,
2. die Decken, soweit sie die Verbindung zwischen diesen Wänden herstellen, feu-

erbeständig sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und keine Öffnun-
gen haben,

3. die Bauteile, die diese Wände und Decken unterstützen, feuerbeständig sind
und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

4. die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder
unterhalb des Versatzes feuerbeständig sind und

5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder
andere Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in andere
Brandabschnitte nicht zu befürchten ist.

Für Wände nach Satz 2 gelten die Absätze 5 bis 9 sinngemäß.
(5) Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu führen oder in Höhe der Dach-
haut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbeständigen Platte aus nicht-
brennbaren Baustoffen abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile des Daches
nicht hinweggeführt werden. Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Brand-
wände mindestens bis unter die Dachhaut zu führen. Verbleibende Hohlräume sind
vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen.
(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine
Brandwand getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren
Ecke mindestens 5 m betragen. Dies gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke
mehr als 120 Grad beträgt oder mindestens eine Außenwand auf 5 m Länge als
öffnungslose feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgebildet ist.
(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über Brandwände nicht hinweggeführt
werden. Außenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begünsti-
gen können, wie Doppelfassaden oder hinterlüftete Außenwandbekleidungen, dür-
fen ohne besondere Vorkehrungen über Brandwände nicht hinweggeführt werden.
Bauteile dürfen in Brandwände nur soweit eingreifen, dass deren Feuerwiderstands-
fähigkeit nicht beeinträchtigt wird; für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine
gilt dies entsprechend.
(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. Sie sind in inneren Brandwänden
nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe be-
schränkt sind; die Öffnungen müssen selbstschließende Abschlüsse in der Feuerwi-
derstandsfähigkeit der Wand haben.
(9) In inneren Brandwänden sind feuerbeständige Verglasungen nur zulässig, wenn
sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind.
(10) Die Absätze 4 bis 9 gelten entsprechend auch für Wände, die nach Absatz 3
Satz 2 anstelle von Brandwänden zulässig sind.

§ 8 Decken
(Zu § 27 Abs. 5 LBO)

(1) Decken und ihre Anschlüsse müssen
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig,
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Verordnungstext § 9 LBOAVO · A

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend
sein. Soweit die Feuerwehr nicht innerhalb der vorgesehenen Hilfsfrist über die erfor-
derlichen Rettungsgeräte verfügt und kein zweiter baulicher Rettungsweg vorhanden
ist, müssen bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 mit mehr als 10 m Höhe im Sinne
des § 2 Abs. 4 Satz 2 LBO die Decken feuerbeständig sein. Die Sätze 1 und 2 gelten
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber Aufenthaltsräume möglich sind;

§ 6 Abs. 3 bleibt unberührt,
2. nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss müssen Decken
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig,
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
sein. Decken müssen feuerbeständig sein
1. unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr, ausgenom-

men in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebäu-

des.

(3) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist,
sind nur zulässig
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m² in

nicht mehr als zwei Geschossen,
im Übrigen, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe be-
schränkt sind und Abschlüsse mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke haben.

§ 9 Dächer
(Zu § 27 Abs. 6 und § 16 LBO)

(1) Bedachungen, die die Anforderungen nach § 27 Abs. 6 LBO (harte Bedachung)
nicht erfüllen, sind zulässig bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die
Gebäude
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 12 m,
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung einen Abstand

von mindestens 15 m,
3. von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Bedachungen, die die Anforde-

rungen nach § 27 Abs. 6 LBO nicht erfüllen, einen Abstand von mindestens 24 m
und

4. von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Aufenthaltsräume und ohne
Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt einen Abstand von min-
destens 5 m

einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1 Abstand halten müssen, genügt bei Wohn-
gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 in den Fällen
1. von Satz 1 Nr. 1 ein Abstand von mindestens 6 m,
2. von Satz 1 Nr. 2 ein Abstand von mindestens 9 m,
3. von Satz 1 Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m.

(2) § 27 Abs. 6 LBO und Absatz 1 gelten nicht für
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als

50 m³ Brutto-Rauminhalt,
2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare Fu-

gendichtungen und brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind zu-
lässig,
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3. Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebäuden,
4. Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nichtbrennbaren Baustoffen,
5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingänge nur zu

Wohnungen führen.
(3) Abweichend von Absatz 1 sind
1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in harten Bedachungen

und
2. begrünte Bedachungen
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von außen
durch Flugfeuer und strahlende Wärme nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen
hiergegen getroffen werden.
(4) Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Beda-
chungen, Lichtkuppeln und Oberlichte sind so anzuordnen und herzustellen, dass
Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden
kann. Von Brandwänden und von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig
sind, müssen mindestens 1,25 m entfernt sein
1. Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, wenn diese Wände

nicht mindestens 30 cm über die Bedachung geführt sind,
2. Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie

nicht durch diese Wände gegen Brandübertragung geschützt sind.
(5) Dächer von traufseitig aneinandergebauten Gebäuden müssen als raumab-
schließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von innen nach außen ein-
schließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend sein. Öff-
nungen in diesen Dachflächen und Fenster in Dachaufbauten müssen waagerecht
gemessen mindestens 2 m von der Brandwand oder der Wand, die anstelle der
Brandwand zulässig ist, entfernt sein. Bei traufseitig benachbarten Gebäuden müs-
sen Öffnungen in Dachflächen und Fenster in Dachaufbauten 2 m Abstand zur
Grenze bzw. 4 m Abstand zu solchen Öffnungen des benachbarten Gebäudes auf
demselben Grundstück einhalten.
(6) Dächer, die an Außenwände mit höher liegenden Öffnungen oder ohne Feuerwider-
standsfähigkeit anschließen, müssen innerhalb eines Abstands von 5 m von diesen
Wänden als raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von innen nach
außen einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die Feuerwider-
standsfähigkeit der Decken des Gebäudeteils haben, an den sie angebaut werden. Dies
gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3.
(7) Dächer an Verkehrsflächen und über Eingängen müssen Vorrichtungen zum
Schutz gegen das Herabfallen von Schnee und Eis haben, wenn dies die Verkehrs-
sicherheit erfordert.
(8) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtun-
gen anzubringen.

§ 10 Treppen
(Zu § 28 Abs. 1 LBO)

(1) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzuläs-
sig. In Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und
Leitern als Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum zulässig.

(2) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen
zu führen; sie müssen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein.
Dies gilt nicht für Treppen
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